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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter 
Bauer, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, 
Dr. Leopold Herz, Nikolaus Kraus, Peter Meyer, 
Alexander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, 
Bernhard Pohl, Gabi Schmidt, Dr. Karl Vetter, 
Jutta Widmann, Benno Zierer und Fraktion (FREIE 
WÄHLER) 

Stellungnahmen zu Gesetzentwürfen veröffentli-
chen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, die im Rahmen 
des Anhörungsverfahrens abgegebenen Stellung-
nahmen zu Gesetzentwürfen zusammen mit dem 
Gesetzestext vom zuständigen Staatsministerium zu 
veröffentlichen, wenn keine datenschutzrechtlichen 
Belange entgegenstehen und die jeweiligen Verfasser 
einer Veröffentlichung der Stellungnahme nicht wider-
sprechen. 

Begründung: 

Bislang wird der Landtag auf der Grundlage des Par-
lamentsbeteiligungsgesetzes und der Vereinbarung 
zum Parlamentsbeteiligungsgesetz durch das feder-
führende Staatsministerium über Gesetzentwürfe der 
Staatsregierung unterrichtet, sobald sie den kommu-
nalen Spitzenverbänden, sonstigen Verbänden, Or-
ganisationen oder Körperschaften nach Abschluss 
des Ressortanhörungsverfahrens zur Anhörung zuge-
leitet werden. Die abgegebenen Stellungnahmen wer-
den dem Landtag jedoch nicht vom Staatsministerium 
zur Verfügung gestellt. Nach Ansicht der Antragsteller 
sollten künftig grundsätzlich alle Stellungnahmen, die 
im Rahmen der Anhörung abgegeben werden, veröf-
fentlicht werden (vgl. auch Änderungsantrag der Frak-
tion der FREIEN WÄHLER vom 17. Juni 2010, 
Drs. 16/5160). Der Landtag kann seinem Gesetzge-
bungsauftrag und seinen Kontrollrechten nur dann 
umfassend gerecht werden, wenn ihm alle Informatio-
nen, die die Landesgesetzgebung betreffen, zur Ver-
fügung gestellt werden. Doch nicht nur der Landtag 
sollte besser informiert sein, auch den Bürgerinnen 
und Bürgern sollten die Stellungnahmen im Internet 
zugänglich gemacht werden. Dies dient der Verbesse-
rung der Transparenz, der öffentlichen Diskussion und 
damit letztendlich auch dem Gesetzgebungsverfah-
ren. Am 16. Februar 2017 wurde im Ausschuss für 
Arbeit und Soziales, Jugend, Familie und Integration 
einstimmig ein ähnlicher Antrag beschlossen, aller-
dings nur beschränkt auf das Integrationsgesetz. Auf 
Bundesebene veröffentlicht z.B. seit kurzem das Bun-
desministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
auf seiner Internetseite eine Übersicht zu den Stel-
lungnahmen von Verbänden, Organisationen und 
Institutionen zu den Gesetzentwürfen des Bundesmi-
nisteriums der Justiz und für Verbraucherschutz (er-
fasst ab dem 22. April 2016). Einer Nachfrage von 
Abgeordntenwatch.de zufolge wird hiervon nur dann 
eine Ausnahme gemacht, wenn der Veröffentlichung 
widersprochen wurde. In einem solchen Fall wird le-
diglich vermerkt, dass eine Stellungnahme eingereicht 
wurde und wer diese verfasst hat. 


